
Die Grundlage für den Abschluß der zum Erwerb eines Objektes notwendigen Verträge
bilden die Gemeinderatsbeschlüsse vom 18. September 1928, beziehungsweise 2. Mai 1927 und
die zur Einsicht aufliegenden Baupläne . Auskünfte werden im Büro der „Gesiba “, Wien IX,
Währingerstraße 25a , Abteilung Heimbauhilfe , in der Zeit von 9 - 12  Uhr vormittags und
von 3 —5 Uhr nachmittags erteilt.

WIEN , IM NOVEMBER  1928

TYPOGRAPHIE UND EINBAND : ARCHITEKT FRANZ SCHACHERL
DRUCK : GENOSSENSCHAFTS - BUCHDRUCKEREI
WIEN VIII, HERNALSERGÜRTEL 20
VERLAG DER „GESIBA “, WIEN IX, WÄHRINGERSTRASSE 25A
VERANTWORTLICH : PHILIPP KNAB , WIEN VII, BURGGASSE 15
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